
  

Interpellation Nr. 55 (Mai 2016) 

betreffend Fehlplanung beim Erziehungsdepartement: Welche Konsequenzen werden 
gezogen? 

16.5214.01 
 

In der Interpellationsantwort des Regierungsrates vom 9.3.2016 (Geschäft 16.5098) werden die 
SchülerInnenzahlen im oberen Kleinbasel berichtigt. Die massive Fehlplanung hat laut Interpellationsantwort zu 
Folge, dass voraussichtlich Provisorien und sogar das alte Schorenschulhaus belegt werden müssen.  

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen zu den Primarschulhäusern:  

1. Welche baulichen Massnahmen und welche finanziellen Mehrkosten zieht die Fehlplanung der 
Schülerzahlen in den Primarschulhäusern Schoren und Hirzbrunnen mit sich? Was genau plant der 
Regierungsrat mit dem "alten“ Schorenschulhaus mittel- bis langfristig?  

2. Warum wurden ausser einer kurzen Bemerkung im Schulblatt, weder die AnwohnerInnen noch der Grosse 
Rat über die mangelnden räumlichen Kapazitäten informiert? Wurden die Finanzkommission oder die 
Bildungs-und Kulturkommission anlässlich eines Zwischenberichts über die Verwendung des 
Rahmenkredits aus dem Jahr 2012 über 790 Millionen über allfällige Fehlplanungen und 
Neuberechnungen in Kenntnis gesetzt?  

3. Die SchülerInnenzahlen sind im oberen Kleinbasel höher als vom Erziehungsdepartement erwartet. Die 
Interpellantin bittet den Regierungsrat eine erneute aktualisierte Hochrechnung der Schülerzahlen aller 
Quartiere und eine Vergleichsauflistung. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Quartiere gerichtet, 
in denen neuer Wohnraum entstehen wird – u.a. im Felix Platter Areal.  

Falls auch hier Fehlplanungen vorliegen:  

4. Welche baulichen Massnahmen müssen zusätzlich ergriffen werden? 

5. Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich für den Kanton?  

6. Kann das Kostendach von 790 Millionen eingehalten werden?  

7. Welche Auswirkungen hat eine allfällige Fehlplanung für die PrimarschülerInnen?  

8. Welche organisatorischen Konsequenzen werden aus der einen oder mehreren Fehlplanungen gezogen? 

9. Muss im Fall von gravierenden Fehlplanungen nicht auch über personelle Konsequenzen nachgedacht 
werden?  

Sarah Wyss 
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